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Koalitionsvereinbarung von CDU und FDP zur Bildung einer neuen Landesregierung in NRW 
 

Bewertung aus Sicht des Umwelt- und Naturschutzes 
 

Vorbemerkung: Die nachfolgende Synopse berücksichtigt nur die explizit in der Koalitionsvereinbarung benannten Themen, Bereiche und Schlagworte. 

 

 ☺ / . Bewertung 

Energie 
 Windkraft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Kohle/Atom/ 
sonst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Einsatz für die Ener-

gieeinsparung in Ge-
bäuden  

 Sozialverträgliches 
Auslaufen des subven-
tionierten Bergbaus; 
Reduzierung der Stein-
kohlesubventionen um 
750 Mio. EUR 

 Vorziehen der Schlie-
ßung der Zeche Wal-
sum 

 Bundesratsinitiative zur Beendigung 
der „Überförderung“ der Windener-
gie über das Erneuerbare Energien-
Gesetz (EEG) 

 Bundesratsinitiative zur Beseitigung 
der Privilegierung der „Windindust-
rieanlagen“ im Baugesetzbuch 

 Änderung des Windenergieerlasses 
mit dem Ziel einer „möglichst re-
striktiven Steuerung“ 

 Mindestabstand von 1.500 m zu 
Wohngebäuden 

 

 Bewahrung und Ausbau des Know-
hows der „Kernenergiesicherheits-
technik“ 

 Beendigung von „ideologischen Fest-
legungen und Eingrenzungen“ in der 
Atomtechnologie-
Forschungsförderung 

 Unterstützung der Kohleverstro-
mung 

 

 

 Festlegung von Vorrang- 
bzw. Konzentrationszonen 
für raumbedeutsame 
Windkraftanlagen in der 
Regionalplanung 

 einzelne Windkraftanlage 
als „raumbedeutsam“ defi-
nieren  

 leichtere Durchsetzung von 
Höhenbegrenzungen 

 

 

 

 

 

 

 
 Entwicklung „neuer und 

sauberer Kohletechnolo-
gien“ 

 

 

Die Koalitionsvereinbarung stellt einen Generalangriff auf den unverzichtbaren ökologischen Ausbau der Wind-
energie in NRW dar. Die bahnbrechenden Fortschritte – festzumachen am EEG und dem vorbildlichen Windenergie-
erlass – sollen zunichte gemacht werden. Durch die neue Abstandsregelung werden Windkraftanlagen (WKA) ge-
genüber anderen industriellen oder gewerblichen Einrichtungen mit ähnlichen Auswirkungen rechtswidrig benach-
teiligt. 

Dem gegenüber fallen die übrigen geplanten Regelungen kaum positiv ins Gewicht. So hat sich die Festlegung von 
Konzentrationszonen in der Regionalplanung (GEP Münster) zwar bewährt, kommt jetzt aber über Jahre zu spät, da 
der Großteil der Kommunen bereits Vorranggebiete ausgewiesen hat. Gemäß Windkrafterlass gelten schon jetzt alle 
WKA über 100 m – und unter gewissen Umständen auch darunter - als „raumbedeutsam“. Der BUND ist immer 
schon für die Anwendung der Eingriffsregelung auch bei Einzelanlagen eingetreten. 

 

 

Das Bekenntnis zur Atomenergie konterkariert alle Bestrebungen zum sofortigen Atomausstieg und läutet die Re-
naissance dieser unverantwortbaren Energie mit ihren unkalkulierbaren Risiken ein. 

Trotz des begrüßenswerten Ausstiegs aus der Subventionierung der Steinkohle und der Ankündigung einer vorzeiti-
geren Schließung der Zeche Walsum hält Schwarz-Gelb an der klima- und umweltschädlichen Kohle als wesentli-
cher NRW-Energiequelle fest.  

Das Wort „Braunkohle“ taucht in der Vereinbarung trotz der weit reichenden negativen Auswirkungen auf Mensch, 
Natur und Umwelt nicht auf. Allerdings will Schwarz-Gelb die Verstromung in „modernen Kraftwerken“ unterstüt-
zen, was als Bekenntnis zu neuen Braunkohlekraftwerken gedeutet werden kann. Dabei wird auch unterschlagen, 
dass auch die Braunkohle subventioniert wird. 

Zum wesentlich umweltfreundlicheren und Arbeitsplätze schaffenden Gas- und Dampf-(GuD)-Kraftwerken finden 
sich ebenso wenig Aussagen, wie zu Kraft-Wärme-Kopplung, dem Energiesparen, der Förderung von Biomasse etc. 

Unterm Strich: Es deuten sich gravierende Rückschritte bei der notwendigen Förderung Erneuerbarer Energien bei 
gleichzeitigem Roll-back in der Atompolitik an. Bei der Kohle bleibt – bis auf die Reduzierung der Subventionen - 
unterm Strich alles beim Alten.  

 

Fazit: Das schwarz-gelbe Energiekonzept ist so nicht zukunftsfähig.  

Verkehr 
 Straße 

 Schiene  

 Luft 

 Wirksamere Nutzung 
der Möglichkeiten zur 
Vernetzung von Ver-
kehrsträgern 

 Konzeptionierung des 
Express-Bahn-Systems 
für Rhein-Ruhr unter 
Einbindung des Wup-
per-Raums 

 Verbesserung der Inf-
rastrukturförderung 

 Beschleunigung der Verkehrswege-
planung durch Verfahrensvereinfa-
chung 

 Initiative zur Streichung des „natur-
schutzfachlichen Planungsauftrags“ 
im Bundesverkehrswegeplan 

 Erhöhung von Investitionsmitteln für 
den Bundesfernstraßenbau 

 forcierter Bau von Ortsumgehungen; 

 Fortschreibung des Landes-
straßenbedarfs- und Aus-
bauplans unter Vorrang der 
Netzschlüsse im Straßen- 
und Radwegebau 

 Initiative zur Änderung des 
Verteilungsschlüssels des 
Bundesverkehrswegeplans 

 Forderung nach schnelle-
rem Ausbau der DB-
Strecke Emmerich-

Schwarz-Gelb setzt auf den Bau zusätzlicher Autobahnen und Umgehungsstraßen. Aufgrund geltenden europäi-
schen Rechts notwendige ökologische Prüfverfahren sollen abgeschafft und Verfahren durch Verkürzung der Rechte 
der Bürger beschleunigt werden. Finanzmittel sollen aufgestockt werden, um Natur zerstörende Projekte durchzu-
setzen, wie auch die Ankündigung zur Reaktivierung von Autobahnplanungen „aus der Mottenkiste“ (A 46 Lüer-
wald, A 4 Rothaargebirge) zeigt.  

Die unter Rot-Grün aus dem BVWP gestrichenen oder zurückgestuften Ortumgehungen (B7n OU Mettmann, B 70 
OU Heek, B 229 OU Balve, B 229 OU Langenfeld, B 474 OU Olfen, ...) zu reanimieren, ist verkehrspolitischer Nonsens 
zu Lasten der Bevölkerung und der Umwelt. Verkehrsentlastungen der Innenstädte werden damit ebenso wenig 
erreicht, wie die Lebensqualität der Menschen verbessert. 

Die Absichtserklärungen für einen besseren Lärmschutz der Bevölkerung werden durch das Bekenntnis zu einem 
weiteren Flughafenausbau konterkariert. 
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des ÖPNV 

 

 Forderung zur schnel-
len Novellierung des 
Lärmschutzgesetzes, 
„um einen wirksamen 
Schutz der Bevölke-
rung“ zu erreichen 

Verankerung der „dem rot-grünen 
Koalitionsfrieden geopferten“ Orts-
umgehungen im Bundesverkehrswe-
geplan 

 Ausbau der Autobahnen 

 Ausbau der „Jobmaschinen“ Flughä-
fen  

 bisher mit Sperrvermerk versehenen 
Verpflichtungsermächtigungen zum 
Ausbau der Schwerpunktverkehrs-
landeplätze soll komplett freigege-
ben werden 

 „bedarfsgerechte Entwicklung“ des 
Flughafens Düsseldorf 

 FMO: „Belastungen durch die beson-
deren ökologischjen Anforderungen“ 
sollen ausgeglichen werden 

Oberhausen 

 Initiativen zur Verankerung 
der Magnetschwebebahn-
technik in den transeuro-
päischen Netzplanungen 

Begrüßt wird die Ankündigung der Verbesserung des Bahnsystems Rhein-Ruhr-Wupper, wenn auch der Ausbau von 
Express- und S-Bahnstrecken dem Ringzug-Konzept vorzuziehen wäre. Dass auch der Transrapid – jetzt in der Vari-
ante als internationale Verbindung – wieder zum Leben erwachen soll, wird wohl auch diesmal Wunschdenken 
bleiben. 

 

Fazit: Statt auf intelligente und vernetzte Mobilitätspolitik setzt die neue Landesregierung offenbar 
auf Beton. Schwarz-Gelb räumt dem Ausbau von Autobahnen und Flughäfen deutlich Priorität vor 
der Entwicklung einer umweltgerechten Mobilität ein. Die Koalitionsvereinbarung ist ein deutlicher 
Rückschritt auf dem Weg zu einer ökologisch orientierten integrierten Verkehrsplanung. 

Agrarpolitik / 
Verbraucherschutz 

 Verbesserung des Tier-
schutzes als wichtiges 
Ziel 

 Verbesserung der 
Verbraucherinformati-
onsrechte und des 
Verbraucherschutzes 

 Beendigung von „ideologischen Fest-
legungen und Eingrenzungen“ in der 
Gentechnologie-
Forschungsförderung 

 Weiterentwicklung und Nutzungszu-
lassung der „verantwortbaren Poten-
ziale der grünen Gentechnik; Wahl-
freiheit der Verbraucher ist durch 
Kennzeichnung zu gewährleisten  

 Gleichbehandlung von konventionel-
ler und ökologischer Landwirtschaft 

 “Wir ... werden uns dafür einsetzen, 
dass fragwürdige Sonderkontrollen 
und Überwachungen der Landwirt-
schaft unterbleiben...” 

 Aufhebung des Schweinehaltungser-
lasses; Zulassung der ‚Kleinvolieren-
haltung‘ bei Hennen 

 “EU-weite Harmonisierung im Um-
welt – und Tierschutzrecht”  

 „Wir werden uns für einen weitge-
hend einheitlichen Verbraucher-
schutz auf europäischer Ebenen ein-
setzen. 

 

 

 
 

Gentechnik: Ohne konkrete Maßnahmen zu benennen, wird eine völlige Kehrtwende in der bisherigen Gentechnik-
Politik des Landes NRW angekündigt. Da ein Nebeneinander von Gentech-Landwirtschaft und gentechnikfreier 
Landwirtschaft anerkanntermaßen dauerhaft nicht möglich ist, ist die genannte ‚Wahlfreiheit‘ der Verbraucher 
reine Augenwischerei. Die Kennzeichnung gentechnisch veränderter Lebensmittel wird bereits durch eine entspre-
chende Kennzeichnungsverordnung der EU verbindlich geregelt und obliegt ohnehin nicht der Gesetzgebung des 
Landes oder Bundes. 

Ökolandbau: Es fehlt an konkreten Aussagen und einem klaren Bekenntnis zum Ökolandbau, der seit 2000 in NRW 
deutlich stärker gewachsen ist als die konventionelle Landwirtschaft im Vergleichszeitraum.  

Landwirtschaftliche Tierhaltung: Die Aufhebung des Schweinehaltungserlasses wäre ein Rückschritt beim Tier-
schutz; eine bundesweit einheitliche Umsetzung der EU-Schweinhaltungsrichtlinie ist gemäß EU-Recht ohnehin 
zwingend vorgeschrieben und wurde von CDU / FDP im Bundesrat bislang blockiert, um im Gegenzug Zugeständnis-
se bei der Hennenhaltung zu erzwingen. Kleinvolieren für Hennen sind “ausgestaltete” große Käfige; angestrebt 
wird somit die Aufhebung des Verbots der Käfighaltung für Legehennen, bevor die Käfige überhaupt verschwunden 
sind. ‚Harmonisierung‘ im Tierschutzrecht bedeutet Beschränkung auf Mindeststandards. Für Tiere wie Mastputen, 
für die es bislang nicht einmal europarechtliche Mindeststandards gibt und die auch in NRW nachweislich tier-
schutzwidrig gehalten werden, rücken damit Verbesserungen der Haltungsbedingungen in weite Ferne. Wie dieses 
mit dem ebenfalls genannten Ziel ‚Verbesserung des Tierschutzes‘ konform gehen soll, bleibt ein Geheimnis. 

Verbraucherschutz: Das allgemein gehaltene Bekenntnis zum Verbraucherschutz ist zu begrüßen: Da CDU/FDP in 
der Vergangenheit viele Maßnahmen der bisherigen Landesregierung zum Verbraucherschutz und zur Stärkung der 
Informationsrechte der Bürger abgelehnt haben, bleibt abzuwarten, wie belastbar diese Ankündigung ist. Der Hin-
weis auf einen ‚weitgehend einheitlichen Verbraucherschutz auf europäischer Ebene‘ lässt befürchten, dass hier 
eher an europäische Mindeststandards als an einen konsequenten und umfassenden Verbraucherschutz gedacht ist. 
Im Sinne eines vorbeugenden Verbraucherschutzes und insbesondere des Tierschutzes sind kontinuierliche Kontrol-
len unerlässlich – zum Schutz der Betriebe und zur Stärkung des Vertrauens der VerbraucherInnen in heimische 
Produkte.  
 
Fazit: Der Aufschwung der ökologischen Landwirtschaft mit der damit verbundenen Schaffung zukunfts-
fähiger Arbeitsplätze wird bei Realisierung der Ankündigungen deutlich ausgebremst werden. Das Be-
kenntnis zum Tierschutz entpuppt sich als EU-Minimalismus. Davon profitieren werden die industrielle 
konventionelle Landwirtschaft und die Gentechnik. Der VerbraucherInnen und die bäuerliche Landwirt-
schaft werden die Leidtragenden sein. 
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Naturschutz 
 Allgemeines 

 Freiraumschutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gewässerschutz 

 Initiative zur Anpflan-
zung von 100 Alleen 

 „Wir werden mit allen 
Förderprogrammen 
und mit den Mitteln 
der Forstpolitik dafür 
sorgen, dass der Wald 
in seinem Bestand ge-
sichert ... (wird)...“  

 

 

 

 

 

 

 Aufwertung der Em-
scher-Flusslandschaft 

 Novellierung des Landschaftsgeset-
zes mit dem Ziel der 1:1-Anpassung 
an EU- und Bundesrecht 

 Vereinfachung des Landesplanungs-
gesetzes: Ersatz von Genehmigungs- 
durch Anzeigepflichten 

 Prüfung der Auflösung der Landes-
anstalt für Ökologie, Bodenordnung 
und Forsten (LÖBF) 

 FFH-Gebiete sollen in der Regel als 
Landschaftsschutzgebiete nicht aber 
als Naturschutzgebiete ausgewiesen 
werden 

 Keine Ausgleichspflicht für Regen-
rückhaltebecken, Kanalbau etc. 

 Novellierung des Landeswasserge-
setzes mit dem Ziel der 1:1-
Anpassung an EU- und Bundesrecht 

 Beschränkung der Überschwem-
mungsgebiete auf „das notwendige 
Maß“; „Gefahrenabwehr statt ges-
taltender Ökologie“ 

 Vorrang von Vertragsna-
turschutz und freiwilligen 
Vereinbarungen vor dem 
Ordnungsrecht 

 Freiwillige Vereinbarung 
zwischen Land und Kom-
munen für ein kommunales 
Flächen- und Ressourcen-
management 

 „vorrangige“ Unterstützung 
des Nationalparks Eifel 

 

 

 

 

 Zulassung individueller 
Abwasserbeseitigungssys-
teme mit gleichem Um-
weltschutzniveau im In-
nen- und Außenbereich 

Umweltschutz 
 Allgemeines 
 Feinstaub 
 Abfall 

 Bekenntnis „zum 
Schutz der Umwelt 
und natürlichen Le-
bensgrundlagen als 
Bewahrung der Schöp-
fung“ 

 Unterstützung der 
Städte und Gemeinden 
zur Reduzierung des 
Feinstaubs 

 freiwillige Selbstverpflichtungen 
statt „staatliche Gängelung“ 

 Aufhebung „einseitiger und unver-
hältnismäßiger Umweltschutzaufla-
gen“; Genehmigungs- und Kontroll-
vorteile für Betriebe, die sich dem 
Umweltschutz in besonderem Maße 
verpflichten 

 Auflösung der Staatlichen Umwelt-
ämter 

 Erleichterung der energetischen 
Nutzung von Reststoffen 

 Prüfung und ggf. Modifi-
zierung aller Einrichtun-
gen, Förderprogramme und 
Gutachten 

Die Schlagworte „Deregulierung“ und „Freiwilligkeit statt Ordnungsrecht“ durchziehen die Vereinbarungen zum 
Natur- und Umweltschutz. Begrüßenswerte Einzelplanungen – wie die angekündigte Pflanzung von 100 Alleen – 
können nicht über die vorgesehenen tief greifenden Eingriffe in die gesetzlichen Grundlagen zum Schutz von Natur 
und Umwelt sowie den geplanten Kahlschlag in der Umweltverwaltung hinwegtäuschen. Die Prüfung einer Auflö-
sung der LÖBF, die geplante Abschaffung der Staatlichen Umweltämter und die angekündigten Personaleinsparun-
gen sind deutliche Hinweise einer beabsichtigten Schwächung der Umweltverwaltung. 

Zu weiteren Punkten: 

 Das Bekenntnis zum Nationalpark Eifel ist begrüßenswert. Eine klare Positivaussage zum Nationalpark Sen-
ne/Egge fehlt leider noch. 

 Der weit überwiegende Teil der FFH-Gebiete ist bereits ausgewiesenes Naturschutzgebiet. Will Schwarz-Gelb 
diese Verordnungen aufheben? Im Übrigen ist Nordrhein-Westfalen Schlusslicht bei der Ausweisung von FFH-
Gebieten. 

 Dass bestimmte Eingriffe nicht mehr als ausgleichspflichtig gelten sollen, andere – wie z.B. Windkraftanlagen – 
allerdings doch, ist sachlich widersprüchlich. Diese Regelungen tragen offensichtlich die ideologische Hand-
schrift der FDP. 

 Dem begonnenen ökologische Hochwasserschutz droht zulasten von Mensch und Natur ein herber Rückschlag. 

 Die Ankündigung einer erneuten Novelle des Landeswassergesetzes lässt befürchten, dass die eh schon unzu-
reichenden Regelungen zum Gewässerschutz weiter verwässert werden sollen. 

 Die angekündigte Aufhebung gesetzlicher Umweltschutzauflagen bei gleichzeitiger Einräumung von Genehmi-
gungsvorteilen für Betriebe, die sich dem Umweltschutz besonders verpflichten, ist ein Widerspruch in sich 
selbst. 

 Die angekündigte Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Lösung des Feinstaub-Problems ist zu be-
grüßen. 

 Die angekündigte Erleichterung der energetischen Nutzung von Reststoffen öffnet der „Müllverbrennung durch 
die Hintertür“ alle Scheunentore. 

 

 

Fazit: Die Prämisse, wonach sich die Koalition der Mitte ausdrücklich zum Schutz der Umwelt und 
natürlichen Lebensgrundlagen bekennt, wird durch die geplanten Einschnitte beim Natur-, Gewäs-
ser- und Umweltschutz deutlich relativiert. 

 

Wohnen und Bau-
en 

 „Wir wollen lebens-
werte Städte und Ge-
meinden.“ 

 Stopp der Stadtflucht 

 Gebrauch von der Ermächtigungs-
grundlage zur Aussetzung der Sie-
ben-Jahres-Frist  

 Vereinfachung des Genehmigungs-
verfahrens für Baumaßnahmen im 
Außenbereich; Wegfall der Zustim-
mungserfordernis der oberen Bau-
aufsichtsbehörde 

 Die Erleichterung von Baunutzungsänderungen im Außenbereich durch die Aussetzung der Sieben-Jahres-Frist 
wurde – leider – schon von Rot-Grün praktiziert.  

Fazit: Schwarz-Gelb will die Innenstädte aktiv wiederbeleben, gleichzeitig wird aber für Erleichte-
rungen der Baugenehmigungen im Außenbereich sorgen. Das vorgenannte Ziel wird damit konter-
kariert, der Flächenverbrauch angeheizt. 

Organisation / 
Umweltverwaltung 
/ EU-Recht  

  Prinzipien der „Modellregion Ost-
westfalen-Lippe“ sollen für ganz 
NRW übernommen werden 

 1:1-Umsetzung von EU- und Bun-
desrecht; dementsprechende Novel-

 Auflösung der Ämter für 
Agrarordnung 

Zu den Details s.o. 

 

Fazit: Schwarz-Gelb setzt auf Deregulierung, Vereinfachung von Planungsverfahren, Privatisierung 
und niedrigere Umweltstandards. Damit kann der Schutz der Umwelt ebenso wenig gewährleistet 
wie eine umfassende Bürgerbeteiligung garantiert werden. Zweifelhaft bleibt überdies, ob damit 
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lierung von Landschaft-, Landespla-
nungs- und Landeswassergesetz 

 die in den neuen Bundesländern 
geltenden Regelungen zur Verfah-
rensbeschleunigung regional be-
deutsamer Infrastrukturmaßnahmen 
sollen auch in NRW gelten 

 Auflösung der Staatlichen Umwelt-
ämter 

 Prüfung der Auflösung der Landes-
anstalt für Ökologie, Bodenordnung 
und Forsten (LÖBF) 

Genehmigungsverfahren zügiger abgewickelt werden können. Im Gegenteil: Die Erfahrungen zeigen, 
dass gerade eine umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung und eine frühzeitige Berücksichtigung der 
Umweltbelange die Akzeptanz von Vorhaben steigern und eine kurze Verfahrensdauer gewährleis-
ten. Die Verlagerung von Zuständigkeiten auf die kommunale Ebene fördert zudem die Gefahr von 
Interessenskollisionen. 

 


